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Maßnahmen zur Einhaltung der Abstandsregeln: 

1. Um zu gewährleisten, dass nur zum Kurs angemeldete Personen die 

Räume betreten, bleibt die Haustür geschlossen. Bitte klingeln! 

2. Um Begegnungen der unterschiedlichen Kursgruppen zu vermeiden, 

beginnen die Kurse zeitversetzt. Dabei ist es aber auch wichtig, erst kurz 

vor Kursbeginn hereinzukommen und nach dem Kursbetrieb die Räume 

der Tanzschule möglichst kurzfristig wieder zu verlassen.  

3. Die Garderobe darf nicht benutzt werden. Die Jacken werden mit in den 

Saal genommen und an den frei gegebenen Tischen abgelegt. Jedes Paar 

benutzt einen eigenen Tisch. 

4. Um die Einhaltung der Abstandsregeln auch bei sich bewegenden Paaren 

gewährleisten zu können, haben wir uns für eine Kursstärke von max. 6 

Paaren pro Saal entschieden. 

5. Auf dem Parkett gibt es Markierungen. Es ist darauf zu achten, dass sich 

jeweils nur ein Paar in einem Feld befindet. 

6. Während der Unterrichtsphasen stehen die Teilnehmer am Rand des 

Parketts und achten auf einen Mindestabstand von 2m. 

7. Vom Tanzlehrer dürfen keine Hilfen mit Körperkontakt gegeben werden. 

8. Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden. 

 

Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorschriften: 

1. Die Tanzschule darf nur mit einem Mund-Nasenschutz betreten werden. 

In den Sälen darf die Maske abgenommen werden, d.h. es darf ohne 

Maske getanzt werden. Beim Verlassen der Säle, auch bei 

Toilettengängen ist eine Maske zu tragen. 

2. Nach dem Betreten der Tanzschule werden als erstes die Hände 

desinfiziert oder gewaschen. Bitte unbedingt ein eigenes Handtuch 

mitbringen! 

3. Mitglieder mit Symptomen einer Atemwegserkrankung dürfen die 

Tanzschule nicht betreten. 

4. Um die Aerosolbelastung so gering wie möglich zu halten, werden die 

Säle dauerhaft durch die Lüftungsanlage und geöffnete Fenster belüftet. 

Dadurch kann es je nach Außentemperatur zu einer kühleren Raumluft 

kommen. Wir empfehlen eine angemessene Kleidung (Zwiebellook). 
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Weitere Maßnahmen: 

1. Um eine Kursgröße von bis zu 6 Paaren gewährleisten zu können, ist es 

erforderlich, sich zu einem Kurstermin telefonisch anzumelden und auch 

abzumelden, damit der Kursplatz evtl. weiter vergeben werden kann.  

2. Die Dauer der Kurszeiten verändert sich. Kurse dauern bis auf Weiteres 

60 Min., eine Pause findet nicht statt. Getränkeverkauf ist uns vorerst 

nicht gestattet. 

3. Die Kursanfangszeiten ändern sich geringfügig, dieses ist nachzusehen im 

tagesaktuellen Kalender auf der Internetseite. 

4. Um an den Kursen teilnehmen zu können, muss vorab ein Einverständnis 

zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Kontaktpersonen abgegeben 

werden. Dieses ist aus der Internetseite heraus möglich. Ohne diese 

Erklärung ist eine Kursteilnahme nicht gestattet. 

 


